
BESCHWERDE1

AN DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

WEGEN NICHTBEACHTUNG DES GEMEINSCHAFTSRECHTS

1. Name und Vorname des Beschwerdeführers:

Prof. Dr. Peter A. Henning

2. Gegebenenfalls vertreten durch:

3. Staatsangehörigkeit:

Deutsch

4. Anschrift oder Geschäftssitz2:

Bussardweg 7, 76356 Weingarten, Deutschland

5. Telefon/Fax/E-Mail:

07244-722622

6. Tätigkeitsbereich und -ort(e):

Hochschullehrer

7. Mitgliedstaat  oder  öffentliche  Einrichtung,  die  nach  Ansicht  des  Beschwerde-
führers das Gemeinschaftsrecht nicht beachtet hat:

Mitgliedsstaat Bundesrepublik Deutschland

1  Die Verwendung dieses Beschwerdeformulars ist nicht verbindlich. Eine Beschwerde kann auch 
mit einfachem Schreiben bei der Kommission erhoben werden. Es ist allerdings im Interesse des Beschwerdeführers, 
möglichst viele sachlich relevante Informationen beizufügen. Das Formular kann auf dem normalen Postweg an 
folgende Anschrift gerichtet werden:

Kommission der Europäischen Gemeinschaften
 (z. H. des Generalsekretärs)

Rue de la Loi, 200
B-1049 Brüssel
BELGIEN

Das Formular kann auch bei einer Vertretung der Kommission in den Mitgliedstaaten abgegeben werden. 
Eine elektronische Fassung des Formulars kann vom Internet-Server der Europäischen Union abgerufen werden. 
(/eu_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm). 

Eine Beschwerde ist nur dann zulässig, wenn sie die Verletzung des Gemeinschaftsrechts durch einen 
Mitgliedstaat betrifft.

2  Der Beschwerdeführer wird gebeten, der Kommission jede Änderung der Anschrift sowie alle 
Vorgänge mitzuteilen, die für die Bearbeitung der Beschwerde relevant sein könnten.
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8. Möglichst genaue Darstellung des Beschwerdegegenstands:

Verstoß gegen die „Richtlinie E 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Bewertung und die Bekämpfung von Umgebungslärm”, ibs. gegen 
Artikel 7 Abs. (1), Artikel 9 Abs. (1), Artikel 8 Abs. (1) und (7) am Beispiel des Ortes 
76356 Waldbrücke (Ortsteil von 76356 Weingarten/Baden, Region Karlsruhe).

9. Möglichst  genaue  Angabe  der  Bestimmung(en)  des  Gemeinschaftsrechts  an 
(Verträge,  Verordnungen,  Richtlinien,  Entscheidungen  usw.),  gegen  die  der 
Mitgliedstaat nach Ansicht des Beschwerdeführers verstoßen hat:

1. Am 18. Juli 2002 trat die „Richtlinie E 2002/49/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Bewertung und die Bekämpfung von 
Umgebungslärm” in Kraft.

2. Artikel 7 Abs. (1) dieser Richtlinie  lautet: Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass spätestens bis zum 30. Juni 2007 für das vorangegangene Kalenderjahr 
strategische Lärmkarten für sämtliche Ballungsräume mit mehr als 250 000 
Einwohnern sowie für sämtliche Hauptverkehrsstraßen mit einem 
Verkehrsaufkommen von über sechs Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr, 
Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von über 60 000 
Zügen pro Jahr und Großflughäfen in ihrem Hoheitsgebiet von den 
zuständigen Behörden ausgearbeitet und gegebenenfalls genehmigt sind.  

3. Weil die Bundesautobahn A5 im Bundesland Baden-Württemberg zu diesen 
Hauptverkehrsstraßen gehört, und der Ort Waldbrücke innerhalb eines 1,5 km-
Streifens um die A5 liegt, wurde der Ort Waldbrücke in dieser Kartierung 
bereits 2007 erfasst. Zum Nachweis: Die von 2007 stammende Karte liegt vor 
unter http://www2.lubw.baden-
wuerttemberg.de/public/abt3/laerm/str/pdf_den/6917nw_str_den.pdf

4. Die Gesamtregion Karlsruhe ist erst in der zweiten Stufe der EU-Richtline 
erfasst, hier war die Lärmkartierung bis zum 18.Juli 2012 vorzulegen.

5. Artikel 9 Abs. (1) der EU-Richtlinie lautet: Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass die von ihnen ausgearbeiteten und erforderlichenfalls genehmigten 
strategischen Lärmkarten sowie die von ihnen ausgearbeiteten Aktionspläne 
in Übereinstimmung mit den einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft, insbesondere der Richtlinie 90/313/EWG des Rates vom 7. Juni  
1990 über den freien Zugang zu Informationen über die Umwelt (1), und 
gemäß den Anhängen IV und V der vorliegenden Richtlinie, auch durch 
Einsatz der verfügbaren Informationstechnologien, der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht und an sie verteilt werden.

Verstoß: Eine Information der Bürger des Ortes Waldbrücke durch die 
zuständigen Behörden unterblieb 2007 ebenso wie 2012.

6. Artikel 8 Abs. (1) der EU-Richtlinie lautet: Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass bis zum 18. Juli 2008 von den zuständigen Behörden Aktionspläne 
ausgearbeitet werden, mit denen in ihrem Hoheitsgebiet Lärmprobleme und 
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Lärmauswirkungen, erforderlichenfalls einschließlich der Lärmminderung, 
geregelt werden für 
a) Orte in der Nähe der Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen 
von über sechs Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr, der 
Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von über 60 000 
Zügen pro Jahr und der Großflughäfen;

7. Eine Lärmaktionsplanung für den Ort Waldbrücke war daher bis zum 18.7. 
2008 vorzulegen. Eine Lärmaktionsplanung für den Gesamtraum Karlsruhe 
war bis zum 18.7.2013 vorzulegen.

Verstoß: Eine Lärmaktionsplanung wurde für den Ort Waldbrücke 
weder  bis zum 18.Juli 2008, noch bis zum 18.Juli 2013 vorgelegt.

8. Artikel 8 Abs. (7) der EU-Richtlinie lautet: Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass die Öffentlichkeit zu Vorschlägen für Aktionspläne gehört wird, dass sie 
rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit erhält, an der Ausarbeitung und der 
Überprüfung der Aktionspläne mitzuwirken, dass die Ergebnisse dieser 
Mitwirkung berücksichtigt werden und dass die Öffentlichkeit über die 
getroffenen Entscheidungen unterrichtet wird. Es sind angemessene Fristen 
mit einer ausreichenden Zeitspanne für jede Phase der Mitwirkung der 
Öffentlichkeit vorzusehen.

Verstoß: Eine Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planung von 
Lärmschutzmaßnahmen hat bis zum Datum dieser Beschwerde nicht 
stattgefunden.

10. Geben Sie  gegebenenfalls  (möglichst  mit  Angabe  der  Referenzen)  an,  ob  der 
betreffende  Mitgliedstaat  im  Zusammenhang  mit  dem  Beschwerdegegenstand 
eine  finanzielle  Unterstützung  der  Gemeinschaft  erhalten  hat  oder  erhalten 
könnte:

Nicht bekannt.

11. Etwaige bereits unternommene Schritte bei den Kommissionsdienststellen (fügen 
Sie bitte nach Möglichkeit eine Kopie des Schriftwechsels bei):

Keine.

12. Etwaige  bereits  unternommene  Schritte  bei  den  anderen  Organen  oder 
Einrichtungen der Gemeinschaft (z. B. beim Petitionsausschuß des Europäischen 
Parlaments,  beim Europäischen Bürgerbeauftragten).  Geben Sie  möglichst  das 
Aktenzeichen an, mit dem Ihr Vorgang versehen wurde:

13. Bereits unternommene Schritte bei den einzelstaatlichen Behörden - auf zentraler, 
regionaler  oder  lokaler  Ebene  -  (fügen  Sie  nach  Möglichkeit  eine  Kopie  des 
Schriftwechsels bei):
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13.1. Administrative  Schritte  (z. B.  Beschwerde  bei  der  zuständigen  einzel-
staatlichen  Verwaltungsbehörde  -  auf  zentraler,  regionaler  oder  lokaler 
Ebene - und/oder beim Bürgerbeauftragten des Landes oder der Region):

Diverse Beschwerden auf der Ebene der Kommune Weingarten/Baden, u.a. bereits 
vor 2008 als Hinweis auf die notwendige Lärmaktionsplanung. Ohne Erfolg.

13.2. Schritte  bei  den  Gerichten  und  ähnlichen  Einrichtungen  (z.  B.  Schieds-
gericht  oder  Schlichtungsstelle).  (Geben  Sie  bitte  an,  ob  bereits  eine 
Entscheidung  oder  ein  Schiedsspruch  ergangen  ist,  und  fügen  Sie  den 
Wortlaut  der  Entscheidung  oder  des  Schiedsspruchs  gegebenenfalls  als 
Anlage bei):

Keine

14. Geben Sie etwaige Belege und Beweismittel  an,  auf  die  Sie Ihre Beschwerde 
stützen  können,  einschließlich  der  betreffenden  innerstaatlichen  Rechts-
vorschriften (fügen Sie die Beweismittel gegebenenfalls als Anlage bei):

15. Vertraulichkeit (kreuzen Sie das zutreffende Feld an)3:

 “Ich  ermächtige  hiermit  die  Kommission,  bei  ihren  Kontakten  mit  den 
Behörden des Mitgliedstaats, gegen den die Beschwerde gerichtet ist, meine 
Identität zu offenbaren.”

16.  Ort, Datum und Unterschrift des Beschwerdeführers/Vertreters:

3  Der Beschwerdeführer wird darauf hingewiesen, daß die Offenbarung seiner Identität durch die 
Kommissionsdienststellen in manchen Fällen für die Bearbeitung der Beschwerde unerläßlich ist.
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(Erläuterungen auf der Rückseite des Formulars)

Jeder  Mitgliedstaat  ist  für  die  fristgemäße,  gemeinschaftskonforme  Umsetzung  des 
Gemeinschaftsrechts  in  innerstaatliches  Recht  und  für  dessen  ordnungsgemäße 
Anwendung verantwortlich. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften wacht 
nach  Maßgabe  der  Verträge  über  die  ordnungsgemäße  Anwendung  des  Gemein-
schaftsrechts.  Kommt  ein  Mitgliedstaat  diesem  Recht  nicht  nach,  verfügt  die 
Kommission  über  eigene  Befugnisse  (Vertragsverletzungsklage),  um diese  Zuwider-
handlung  abzustellen.  Gegebenenfalls  ruft  sie  den  Gerichtshof  der  Europäischen 
Gemeinschaften  an.  Die  Kommission  wird  entweder  auf  der  Grundlage  einer 
Beschwerde oder aufgrund von Verdachtsmomenten, die sie selbst aufdeckt, tätig und 
leitet die ihr gerechtfertigt erscheinenden Schritte ein.

Eine  Vertragsverletzung  liegt  dann  vor,  wenn  ein  Mitgliedstaat  durch  ein  Tun oder 
Unterlassen gegen seine Pflichten aus dem Gemeinschaftsrecht verstößt. Dabei ist es 
unerheblich, welche Behörde des betreffenden Mitgliedstaats - auf zentraler, regionaler 
oder lokaler Ebene - für die Vertragsverletzung verantwortlich ist.

Jeder,  der  der  Ansicht  ist,  daß  eine  innerstaatliche  Regelung  (Rechts-  oder 
Verwaltungsvorschrift) oder Verwaltungspraxis einen Verstoß gegen eine Bestimmung 
oder einen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts darstellt, kann bei der Kommission eine 
Beschwerde  gegen  den  betreffenden  Mitgliedstaat  erheben.  Der  Beschwerdeführer 
braucht weder nachzuweisen, daß Handlungsbedarf besteht, noch, daß er selbst von der 
beanstandeten  Zuwiderhandlung  hauptsächlich  und  unmittelbar  betroffen  ist.  Die 
Beschwerde ist  nur dann zulässig,  wenn sie die  Verletzung des Gemeinschaftsrechts 
durch einen Mitgliedstaat betrifft. Die Dienststellen der Kommission können anhand der 
Regeln  und  Prioritäten  für  die  Aufnahme  und  Durchführung  eines  Vertrags-
verletzungsverfahrens entscheiden, ob eine Beschwerde weiterverfolgt wird oder nicht.
 
Jeder, der der Ansicht ist, daß eine Regelung (Rechts- oder Verwaltungsvorschrift) oder 
Verwaltungspraxis gegen das Gemeinschaftsrecht verstößt, wird aufgefordert, sich vor 
oder  bei  Erhebung  einer  Beschwerde  bei  der  Kommission  an  die  nationalen 
Verwaltungs-  oder  Rechtsinstanzen  (einschließlich  des  nationalen  oder  regionalen 
Bürgerbeauftragten) und/oder die Schiedsgerichte oder Schlichtungsstellen zu wenden. 
Die  Kommission  empfiehlt,  vor  Erhebung  der  Beschwerde  zunächst  die  im 
innerstaatlichen  Recht  bestehenden  Rechtsschutzmöglichkeiten  wegen  der  damit 
verbundenen Vorteile für den Beschwerdeführer auszuschöpfen.

Die  Inanspruchnahme  des  verfügbaren  nationalen  Rechtsschutzes  dürfte  es  dem 
Bewerdeführer  im allgemeinen  ermöglichen,  seine  Rechte  direkter  und  eher  seinen 
persönlichen Befürfnissen entsprechend geltend zu machen (Erwirken einer Verfügung 
gegenüber der Verwaltung, Nichtigerklärung einer Entscheidung, Schadenersatz) als im 
Wege eines von der Kommission erfolgreich betriebenen Vertragsverletzungsverfahrens, 
bei dem mitunter eine gewisse Zeit verstreicht, bis das Ergebnis vorliegt. Dies liegt unter 
anderem daran, daß die Kommission, bevor sie den Europäischen Gerichtshof anrufen 
kann, mit dem betreffenden Mitgliedstaat Kontakt aufnehmen und versuchen muß, die 
Abstellung der Zuwiderhandlung zu erlangen.
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Darüber  hinaus  wirkt  sich  das  Urteil  des  Europäischen  Gerichtshofs,  in  dem  die 
Vertragsverletzung festgestellt wird, nicht auf die Rechte des Beschwerdeführers aus, da 
es  nicht  auf  die  Regelung  eines  Einzelfalls  gerichtet  ist.  Das  Urteil  gibt  dem 
Mitgliedstaat  lediglich  auf,  dem Gemeinschaftsrecht  nachzukommen.  Schadenersatz-
forderungen beispielsweise muß der Beschwerdeführer vor einem nationalen Gericht 
geltend machen.

Zugunsten des Beschwerdeführers sind folgende Verfahrensgarantien vorgesehen.

a) Nach Eintragung der Beschwerde beim Generalsekretariat der Kommission wird 
jeder  für  zulässig  befundenen  Beschwerde  ein  Aktenzeichen  zugeteilt.  Der 
Beschwerdeführer erhält danach umgehend eine Empfangsbestätigung mit diesem 
Aktenzeichen, das er in jedem Schriftwechsel angeben sollte. Die Zuteilung eines 
solchen  Aktenzeichens  besagt  noch  nicht,  daß  ein  Vertragsverletzungsverfahren 
gegen den betreffenden Mitgliedstaat eingeleitet wird.

b) Soweit die Kommissionsdienststellen bei den Behörden des Mitgliedstaats, gegen 
den die Beschwerde gerichtet ist, vorstellig werden, geschieht dies unter Beachtung 
der vom Beschwerdeführer unter Nr. 15 dieses Formulars getroffenen Wahl.

c) Die Kommission bemüht sich darum, binnen zwölf Monaten nach Eintragung der 
Beschwerde beim Generalsekretariat in der Sache zu entscheiden (Einleitung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens oder Einstellung der Untersuchung). 

d) Der Beschwerdeführer wird von der zuständigen Dienststelle informiert, wenn diese 
beabsichtigt,  der  Kommission  die  Einstellung  des  Beschwerdeverfahrens  vorzu-
schlagen. Er wird außerdem bei Einleitung des Vertragsverletzungsverfahrens über 
den Stand des Verfahrens auf dem laufenden gehalten.

6


